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Allgemeine Geschafts- und Veranstaltungsbedingungen
(Stand: April 2026)

§01 — Vertragsschluss

Der Vertrag kommt ausschliel3lich durch aktive Annahme des Auftraggebers zustande. Die
Annahme erfolgt durch:

a) schriftliche Unterzeichnung der Auftragsbestatigung, oder

b) Uberweisung der vereinbarten Anzahlung in Héhe von 25 % der Gesamtgage innerhalb von
14 Tagen nach Zusendung der Auftragsbestatigung.

Ohne eine dieser Handlungen kommt kein Vertrag zustande. Schweigen qilt ausdriicklich nicht als
Annahme.

§02 — Rucktritt vom Vertrag / Kiindigung

Bei einseitiger Kiindigung des Auftrages durch den Veranstalter nach Zugang der
Auftragsbestatigung gelten folgende Ausfallentschadigungen:

a) bis 8 Wochen vor der Veranstaltung: 25 % der vereinbarten Gage
b) 4 bis 8 Wochen vor der Veranstaltung: 50 % der vereinbarten Gage
c) weniger als 4 Wochen vor der Veranstaltung: 75 % der vereinbarten Gage

Dem Auftraggeber bleibt ausdricklich der Nachweis vorbehalten, dass dem DJ ein geringerer oder
gar kein Schaden entstanden ist (§ 309 Nr. 5 BGB). Die Kuindigung bedarf der Schriftform.

§03 — Zahlung der Gage

Die vereinbarte Gage sowie die Zahlungsmodalitaten sind in der Auftragsbestatigung festgehalten.
Bei Nichteinhaltung des vereinbarten Zahlungsziels werden Verzugszinsen in Héhe von 5
Prozentpunkten Uber dem jeweiligen Basiszinssatz gemaR § 247 BGB berechnet.

Reisekosten, Auf- und Abbau der Technik sowie die Technik selbst sind in der Gage enthalten,
sofern in der Auftragsbestatigung nicht anders vereinbart.

§04 — Musikalische Gestaltungsfreiheit

Der DJ hat das Recht, die Veranstaltung musikalisch eigenverantwortlich zu gestalten.
Musikwiinsche und Vorgaben des Veranstalters werden bericksichtigt, sofern sie im Vorgesprach
schriftlich festgehalten und der Auftragsbestatigung als Anhang beigefiigt wurden. Nachtragliche
mundliche Absprachen sind nicht verbindlich.

§05 — Verpflegung

Die Bereitstellung von Getranken und Speisen fur DJ Bilo sowie ggf. mitreisende Techniker und
Helfer ist eine gesondert vereinbarte Leistung und wird in der Auftragsbestatigung individuell
geregelt. Sie ist nicht Bestandteil dieser AGB und darf nicht von der vereinbarten Gage abgezogen
werden.


DJ Bülo
Stempel


§06 — Veranstaltungsort und Stromversorgung

Der Veranstalter stellt sicher, dass am Aufstellort ausreichend Strom zur Verfligung steht.
Mindestanforderung: 2 x 230 V / 16 A, getrennt abgesichert. Besondere technische Anforderungen
werden mit der Auftragsbestatigung mitgeteilt.

Der Aufstellort muss vor Witterungseinflissen geschitzt sowie mit einem festen, ebenen
Untergrund versehen sein. Kann der DJ aufgrund mangelhafter Infrastruktur (Strom, Ort) die
Leistung nicht erbringen, ohne dass ihn daran ein Verschulden trifft, ist eine anteilige Vergutung flr
erbrachte Leistungen dennoch zu entrichten. Ein vollstandiger Rucktritt des Auftraggebers ist in
diesem Fall mdglich, jedoch nur gegen Nachweis der konkreten Pflichtverletzung.

§07 — GEMA-Gebihren

Die Anmeldung und Entrichtung anfallender GEMA-Geblihren obliegt dem Veranstalter. Bei reinen
Privatveranstaltungen im Sinne der GEMA-Bestimmungen entfallen diese Gebuhren. DJ Bllo
verwendet ausschliellich nachweisbar lizenzierte digitale Musikdateien (VR-O-Lizenz, MP3 in CD-
Qualitat).

§08 — Vertragsschluss und Vertraulichkeit

Beide Vertragsparteien erklaren, zum rechtsverbindlichen Abschluss dieses Vertrages berechtigt
zu sein. Der Veranstalter haftet personlich fur die Einhaltung der vereinbarten Pflichten und
bestatigt, Uber einen ausreichenden Versicherungsschutz fur die Veranstaltung zu verfugen.

Beide Vertragsparteien verpflichten sich, tber die Inhalte dieser Vereinbarung — insbesondere
Honorarkonditionen — flr die Dauer von drei Jahren ab Vertragsschluss Stillschweigen zu
bewahren. Ausgenommen sind gesetzliche Auskunfts- und Offenbarungspflichten.

§09 — Ausfall des DJs

Ein Rucktritt des DJs ist ausschlieBlich in Fallen hoherer Gewalt (z. B. Krankheit, Unfall,
unvorhersehbare Ereignisse) zulassig.

a) Im Fall des Ausfalls wird DJ Bulo unverzuglich eine gleichwertige Ersatzkraft benennen und
vermitteln.

b) Kann trotz zumutbarer Bemuhungen kein adaquater Ersatz beschafft werden, wird die
gesamte bereits geleistete Gage vollstandig zurlickerstattet. Weitergehende
Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers sind ausgeschlossen, sofern den DJ kein
Verschulden trifft.

§10 — Salvatorische Klausel und Anderungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchfiihrbar
sein oder werden, berthrt dies die Gultigkeit der Gbrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame
Klausel ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der urspriinglichen
Regelung mdéglichst nahekommt.

Anderungen und Ergédnzungen dieser Bedingungen bedirfen der Schriftform und der
beiderseitigen Unterzeichnung. Die Rechtsbeziehung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Gerichtsstand ist Bremen.



§11 — Haftung

Fir Personen- und Sachschaden wahrend der Veranstaltung haftet der Auftraggeber, soweit der
Schaden nicht durch grobes Verschulden oder Vorsatz des DJs verursacht wurde.

Schaden an Equipment und Musikdatentragern des DJs, die durch Gaste fahrlassig, grob
fahrlassig oder vorsatzlich verursacht werden, gehen zu Lasten des Veranstalters.

Kann DJ Bllo die vereinbarte Leistung aufgrund von Umstanden, die er nicht zu vertreten hat (z.
B. Stromausfall, Betriebsstérungen beim Auftraggeber), teilweise oder vollstandig nicht erbringen,
so ist die Gage anteilig zu kirzen. Ein Ricktritt vom Vertrag durch den Auftraggeber ist nur
moglich, wenn die Leistung vollstéandig ausbleibt. Schadensersatzanspruche uber die
Gagenrlckerstattung hinaus sind in diesem Fall ausgeschlossen.

Die Haftung des DJs fiir einfache Fahrlassigkeit ist — soweit gesetzlich zulassig — auf den
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Die Haftung fiir Kérper- und
Gesundheitsschaden sowie flir vorsatzliches und grob fahrlassiges Verhalten bleibt unberihrt.

§12 — Schriftformerfordernis

Alle Vertragsanderungen bedirfen der Schriftform. Miindliche Nebenabreden sind unwirksam.
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